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Universität 2 
Oldenburg höchstens 7 Fotokopien hergestellt werden dürfen. Andern- 

UNIVERSITÄT OLDENBURG AMMERLÄNDER HEERSTR. 67-99 D-2900 OLDENBURG falls werden Einwill igung und Vergütung des Urhebers, des ’ 

a nutzungsberechtigten Verlegers oder der mit der Wahrnehmung 

An Der Präsident 
alle in Lehre und Forschung 
tätigen Mitglieder und Angehörigen 
der Universität Eine Privilegierung der Universität gegenüber Schulen oder 

der Verwertungsrechte beauftragten Verwertungsgesellschaft 

Wort notwendig. 

5 . anderen Einrichtungen, die ebenfalls nur bis zu 7 Verviel- 

fältigungen urheberrechtlich geschützter Werke herstellen 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Tel.: (0441) 798-0 dürfen, ist verfassungsrechtlich nicht ableitbar. Zwar hat 
App.: 

wi 2/17/01 der BGH die Höchstzahl von 7 Vervielfältigungen gemäß $ 54 

o Abs. 1 UrhG ("einzelne Stücke") für den Schulbereich fest- 
) 

] geschrieben. Es sind jedoch für die wissenschafliche:, Tätig- 

keit in der Universität keine Gründe des Gemeinwohls ersicht- 

Oldenburg, den 

15..Sept. 1982 

  Vervielfältigungen zu Zwecken von Forschung und Lehre 

Hier: ‚ödhekegbien Yon Toschapten lich, die Vorrang vor der höchstrichterlich definierten Ei- 

gentumsgarantie beanspruchen können. Der Urheber oder der 
Grundsätzlich sind Fotokopien von urheberrechtlich geschützten 

Werken nur zulässig, wenn der Inhaber der urheberrechtlichen 

Nutzungsrechte einwilligt und eine Vergütung erhält. Dieses Recht 

des Urhebers, das von ihm geschaffene Werk durch Vervielfältigun- 

gen zu verwerten, wird im Gesetz über Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz vom 9. Sept. 1965, BGBl. S. 1273) 

nutzungsberechtigte Verleger haben nach dem Inhalt der Eigen- 

tumsgarantie einen Anspruch darauf, daß ihnen der wirtschaft- 

liche Nutzen des Werks zufließt. 

c) Eine Vervielfältigung zu wissenschaftlichen Zwecken ist nur 

zulässig, wenn die Kopie "geboten" ist. Das ist nicht der 

Fall, wenn Exemplare des kopierten Werkes leicht und zu ei- 

durch verschiedene, eng umschriebene Ausnahmesgelungen eingeschränkt. 

Allein in diesen Fällen ist eine Vervielfältigung durch Fotokopien 

ohne Einwilligung und Vergütung des Urhebers, des nutzungsberech- 

tigten Verlegers oder der mit der Wahrnehmung der Nutzungsrechte ® 

beauftragten Verwertungsgesellschaft Wort zulässig. Für Forschung, 

_ Lehre und Unterricht kommen folgende Ausnahmefälle in Betracht: 

nem Preis erhältlich sind, der zum Umfang der Vervielfälti- 

gung nicht außer Verhältnis steht. 

zeige, Sofern kein wissenschaftlicher Gebrauch ($ 54 Abs. 1 Nr. 1 

UrhG) vorliegt, gelten bei Fotokopien aus urheberrechtlich 

geschützten Werken zu Unterrichts- und Lehrzwecken noch re 

&triktivere Grundsätze. Dann gilt der urheberrechtliche Aus- 

nahmetatbestand von $ 54 Abs. 1 Nr. 4 a UrhG. Danach dürfen 

nur einzelne Aufsätze, die in Zeitungen oder Zeitschriften 

I. Zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch ist es zulässig, ein- 

zelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder her- 

stellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu die- 
erschienen sind, sowie kleine Teile eines erschienenen ur- 

sem Zweck geboten ist ($ 54 Abs. 1 Nr. 1 UrhG). 
kberrechtlich geschützten Werkes ohne Einwilligung und Ver- 

a) Der eigene Gebrauch umfaßt nicht nur private und höchstper- 

sönliche, sondern auch berufliche und Behördenzwecke. 

b) Aufgrund des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 14. April 78 

(1 ZR 111/76) steht fest, daß aufgrund des Begriffs "einzel- 

ne Vervielfältigungsstücke" gemäß $ 54 Abs. 1 Nr. 1 UrhG 

gütung des Urhebers, des nutzungsberechtigten Verlegers oder 

der mit der Wahrnehmung der Rechte beauftragten Verwertungs- 

gesellschaft Wort vervielfältigt werden. Danach darf höch- 

stens 1/5 des Originalwerks vervielfältigt werden. 

-2- Die Zahl der Vervielfältigungen zu nicht-wissenschaftlichen 
Te, © at Paketanschrift. Regierungshauptkasse Aurich 

uno! tät Oldi i i i ö i en dere nt Otdanara ee EI Unterrichts- unä Lehrzwecken darf wegen des o. g. höchstrich- 
9 (0441) 798-60 28 D-2900 Oldenburg ‚Ammerländer Heerstr. 67 -99 

D-2900 Oldenburg 
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terlichen Urteils gleichfalls 7 Exemplare nicht überschrei- 

ten. Bei Überschreiten sind Einwilligung und Vergütung er- 

forderlich. 

Über diese Höchstgrenzen hinaus dürfen Vervielfältigungen 

nur unter den folgenden Voraussetzungen hergestellt werden: 

Die Einwilligung für die Herstellung ist von dem Inhaber des 

Vervielfältigungsrechts einzuholen. In der Regel übertragen 

die Urheber im Rahmen des Verlagsvertrages auf den Verleger 

auch das ausschließliche Recht, die Vervielfältigung von Tei- 

len eines erschienenen und veröffentlichen Werks zu gestatten. 

Häufig wird mit der Wahrnehmung dieses Rechts die Verwertungs- 

gesellschaft Wort in München beauftragt. Diese gestattet über 
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& 54 Abs. 1 UrhG hinausgehende Vervielfältigungszahlen für ® & 

Schulen zu einem Tarif von -,30 DM (Einschließlich Verwal- 

tungskosten) für jede DIN A 4-Seite (Bekanntmachung im Bun- 

desanzeiger 1976, Nr. 84, S. 18). In Zweifelsfällen sollte 

der Veranlasser der Vervielfältigungen sich an die Verwer- 

tungsgesellschaft Wort wenden. 

Ich bin gehalten, auch weiterhin eine urheberrechtlich einwand- 

freie Handhabung der Vervielfältigungsmöglichkeiten an der 

Universität sicherzustellen. Verstöße gegen das Vervielfäl- 

tigungs- und Verwertungsrecht durch Mitglieder und Angehöri- 

ge der Universität in Forschung und Lehre haben auch Ansprüche 

gegen die Universität zur Folge ($$ 97-100 UrhG). Zur Absiche- 

rung einer einheitlichen und weiterhin urheberrechtlich ein- 

wandfreien Vervielfältigungspraxis an der Universität ist da- 

her bei jedem Auftrag einer Vervielfältigung urheberrechtlich 

geschützter Werke (Fotokopien, Druck u. a.), die mit landes- 

eigenen Mitteln hergestellt werden, die als Anlage beigefüg- 

te Erklärung abzugeben. Vorsorglich weise ich daraufhin, daß 

diese Regelung die Wissenschaftsfreiheit nicht berührt. Das 

Grundrecht aus Artikel 5 Abs. 3 GG befreit nicht von der Be- 

achtung sonstiger (beispielsweise auch urheberrechtlicher) ge- 

setzlicher Vorschriften; die künftig für jeden Vervielfälti- 

gungsauftrag abzugebende Erklärung enthält lediglich die vom 

Urheberrecht vorgegebenen Einschränkungen der Vervielfälti- 

gungsmöglichkeiten. 

Y 
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Erklärung zum Druck-Kopierauftrag Nr. 

Zu dem beigefügten Auftrag zur Vervielfältigung des Werkes bzw. aus dem Werk der Litera- 

turwissenschaft und Kunst versichere ich: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

zutr. 

ankr. 

1. Es besteht kein Urheberricht an dem zu vervielfältigen- [] 

den Werk, weil der Urheber bereits vor mehr als 70 Jah- 

ren verstorben ist. 

2. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfäl- 

tigung ist jedoch aus einem der folgenden Gründe ohne [] 

Zustimmung des Urheberberechtigten zulässig: 

(Großzitat) 

a) Die Vervielfältigung wird in ein selbständiges, wis- 

senschaftliches Werk zur Erläuterung ihres Inhalts [] 

und nur in dem für diesen Zweck gebotenen Umfang auf- 

genommen. (8 51 Ziffer 1 UrhRG) 

Zitatumfang: Seiten; Manuskriptumfang: Seiten 

(Kleinzitat) 

b) Es werden nur Zitate aus einem geschützten Werk in 

dem für mein eigenes Sprachwerk gebotenen Umfang ver- [] 

vielfältigt. (8 51 Ziffer 2 u. 3 UrhRG) 

(Wwissenschaftlicher Gebrauch) 

c) Die Vervielfältigung dient dem eigenen wissenschaft- 

lichen Gebrauch meiner Person, der Hochschule, des 

Fachbereiches bzw. der Einrichtung, für die unter- 

zeichnet wird, und ist, soweit beantragt, zum wissen- ke 

schaftlichen Zweck geboten. Sie dient keinem gewerb- 

lichen Zweck und wird weder verbreitet noch zur öf- 

fentlichen Wiedergabe benutzt. 

(Privater Gebrauch) 

d) Die Vervielfältigung dient im beantragten Umfange 

nur meinem persönlichen, d.h. rein privaten, Ge- 

brauch. Die Vervielfältigungsstücke werden weder ver- 

breitet noch zur Öffentlichen Wiedergabe benutzt wer- 

den. 

(Sonstiger eigener Gebrauch) 

e) Bei der Vervielfältigung, die weder meinem persönli- 

chen noch dem wissenschaftlichen Gebrauch dient und 

die nicht gewerblich genutzt wird, handelt es sich 

um 

[1]
 

aa) einen kleinen Teil eines Werkes (höchstens bis 

zu 20 % eines Buches) 

oder 

bb) einen einzelnen Artikel (Aufsatz) aus einer Zeit- 

schrift 

oder 

cc) ein vergriffenes Werk, dessen Berechtigter nicht 

in allgemeinen Nachschlagewerken verzeichnet und 

auch sonst nicht auffindbar ist. 

f) Die Vervielfältigung ist aus sonstigen Gründen not- 

wendig, und die Berechtigung bedarf einer Einzelfall- 

prüfung. Die Notwendigkeit und der Gegenstand der 

Vervielfältigung werden wie folgt beschrieben: 
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zulässige 

Auflage 

Prüf- 

vermerk 
  

  

unbe- 

grenzt 

unbe- 

grenzt 

     


